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laſſen , um für das frohlockende Baſel nicht blos den Fuhrmann zu

machen , in der Hoffnung , Lörrach werde dieſe Vortheile benutzer

und es könne aus Lörrach eine Handelsſtadt werden , ſollte Ba

den am andern Ende ſeiner Bahn nicht ebenſo einen Platz berück

ſichtigen , von dem man nicht erſt die ungewiſſe Hoffnung zu hegen

braucht , daß er die Handelsvorthei einer Eiſenbahn zu benutzen

wiſſen werde , ſondern der bereits ein vollkommener Handelsplatz iſt

den es in ſeiner Blüthe zu erhalten gilt ; man dies 1

Mannheim nicht thun , wo es , nicht wie bei Lörrach , k s Opfers

2
bedarf , nein , wo man noch neue dazu bringen mußt

Nein ! ich bin es feſt überzeugt und alle weitere Eroörterung iſt

unnöthig : es iſt nicht möglich

Ueber die Verhältniſſe der Schullehrer

Von Zittel .

A
ehr N

Auf jedem Landtage , ſeit 1835 , kommen Beſchwerden und Wünſch

von Lehrern ein, in Beziehung auf die Beſoldungsverhältniſſe und

die Stellung , welche das Schulgeſetz von 1835 il vieſen

hat . Die Kammer hat jeweils die meiſten dieſer Wünſche als begrun

det erkannt und dem Großh . Staatsminiſterium mit Empfehlung

überwieſen . Einerſeits fand man aber das Geſetz noch zu neu , um1

Erfahrungen daran zu ändern , anderſeits ſchreckten di
ohne wei

Schwierigkeiten einer gründlichen Reviſion , da hiebei ſo vielgeſtaltige

Gemeindeverhältniſſe in Betracht kommen , und wenn es ſick

e Abhüͤlfe offenbarer Uebelſtände handelte ,

der

Kammer um thatſächlich

ſo war gewöhnlich der Schluß des Landtags vor der Thüre , es

blieb keine Zeit mehr zu gründlicher Erörterung und Schlußfaſſung

Indeſſen iſt det Gegenſtand zu wichtig , als daß er nicht die un

ausgeſetzte Aufmerkſamkeit der Regierung und der Kammern , insbe⸗

ſondere aber auch eine in dieſen Blättern verdienen

ſollte , welche den inländiſchen Angelegenheiten gewidmet ſin Wir

glauben unſern Leſern die Gunkte , um welche es ſich hier handelt

di
nicht einleuchtender darſtellen zu können , als wenn wir die Haupt
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Schu t den Mößn dienſten , die Inſpekt Schulvorſtand

ſit n, die Dienſtentlaſſung ſp beſprechen
4 ner kurzen Einleitt f ſich der Bericht rdie BeNach einer kurzen Cinleit ert ſich er die Be

N N 1 f 1 henserungsverhältniff V f hrer u die darübe benen

en und 2

Ein Sck R 8 deren 766) hat 140 f

Gel tt ung 40 fl. Schulgeld und f

1„, zuf nen 220 fl. jährlich , od
„ * 1 1u 1 ̃ 7 * 1 * N6 Stunden Unterricht jeden Tag und außerdem

N ſchäfte. Ein Lehrer zweiter Klaſſenl
1 8

˖ Ausrt ˖ 8 E Ausn nen

Durchſchnitt die Volksſchullehrer unſeres Landes e

ha als ein tüchtiger Handwerksgehülfe und ſelbſt

ein Taglöhner . Wir wollen , um nicht in eine unbil ige Uebertreibung
zu verfallen , dabei nicht in Abrede ſtellen , daß allerdings eine lebens —

Anſtellung mit fortlaufendem Gehalte immerhin wenigſtens
Ils das 8 Ha N. fer8s 1

U
kärglich Sch e A te keiner

N. · f

de ind mit
d

Stel velch ein en
zeiten liegen längſt hinter uns in denen ausgedient

verlumpte Schneider und Schuſter um eine Art von Be
Art von Unterricht ertheilten , der freilich auch das nicht
Die Aufgabe unſerer Lehrer iſt eine andere ; ſie ſollen die erſte
Träger der Volksbildung ſeyn , und man fordert deßhalb von

Recht , daß ſie ſelbſt ein Maß von Wiſſen und ein zrad von
B verben , mit welchem ſie allein dieſem Berufe Genüge

leiſten k Fhre Ausbildung iſt ſorgfältiger , . luch koſtſpieli
Berufsthätigkeit iſt viel umfaſſender und ſchwieriger und

Thätigkeit in Auſpruck hre Stellung iſt da -
durch eine würdigere geworden , und mar erwartet mit Recht von
ihnen , daß ſie nicht nu r Würd s Berufes ſich bewußt ſeyn
ſollen , ſondern daß auch ſelbſt ihr äußeres Erſcheinen und B nehmer

U



FRR

dieſe Anforderungen , ohne daß die äußeren Verhältniſſe der Schu L6

lehre ie angemeſſene Weiſe verbef werden , nick un

billig ſind, ſondern auch , daß es f

Genüge zu leiſten . Um , wie dief

Familie durch Feldbau od
R5

bloße Nebenverdienſte der d5 Hauptgeſchäft

Lehrers ausmachten , zu erhalten , dazu reicht A

derungen weder die Zeit ioch beſitzt 8 E

Kraft und Neigr weil ſeir ze Berufsl 1 eine er

andere iſt Iſt nu ber eben durch Bild ˖ f 0

ſein Einkommen el zeſchmälert rl t, ſo wird ein anſtän lä

lit Ernſt 1

ſo beſ inkt
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Uugen 1

ſtel
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e verj en
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ſolle und flegt viel ner 1 dem Grundfſatze auszr

daß die Belohnungen in einem angemeſſenen Verhält u der 10

geleiſteten Dienſte 1müſſen .

immer bei den Schullehrern dieſen Grundſatz ? Warum ſucht m

überall das Einkommen d ngeſtellten Diener auf eine den wack

enden Bedürfniſſen angemeſſene Weiſe zu erhöhen , und vergißt dabe

immer die Schullehrer ? Man wird allerdings darauf antworten , daf

den erſten und dringendſten Bedürfniſſen in dieſer Beziehung durch

das Geſetz über die Rec der Schullehrer vom Jahr 1835

8fabgeholfen worden ſei . Eine große Anzahl von Schulſtellen , welch

offenbar nicht für den nothdürftigſten Lebensunterhalt eines Mannes zel
iger Familie ausreichten , wurde verbeſſert , zwar nicht
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außerdem
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8 bisher not dig vord ſt, derjenige Theil d

oder der übrigen Lehrer , welcher den Normalgehalt

zen u de rwendet wird 15 idurch ſind ſehr viele Schul —
ſtellen wenn gleich dieſer Nachtheil im erſten Au —

enblick weniger fühlbar war , weil die Lehrer , welche bereits im Beſitze

dungen waren , nach §. 66 dieſelben noch als Perſonalge



So haben wir alſo t weniger fl 1751

Stellen mit mehr als fl 10 timmt ma

tzten 1 8 D5 ſind deren

U lter, als die Bef ber
1 ( 1* *

n, ſo bleibt kar für ein A 2

ihre 1 weinem & U

als 175 fl. zu bringer

Aus dem Bisherigen wirden k worden ſeyn , daf

das neue lgeſetz zu Schulſt deutend

mehrt 1 „ die Lage der Schullehrer al 1 A

verſchlimmert als verbeſſert worden iſt. Wenn auch ſe

ringe Stellen um etwas verbeſſert worden ſind , ſo ſind doch d

Stellen ſo zuſammengeſchwunden , daß den Schullehrern die ?
4auf eine weſentliche Verbeſſerung auf dem W

ganz genon K Es ka Y

thig mit Ne 1 ˖

Hoffnung einer beſſern Zukunft übrig bleibt ; a

Ne der Promotion

ber bis An 85en

faſtaſt

Die
TodL

hin für ſich und ſeine Familie nichts als Armuth und Nahrungs
5

ſorgen vor ſich zu ſehen , wie ſoll in ſolchen Ver

den rechten Muth für ſeinen ſchweren Beruf find

» getreuer Erfüllung eine geiſtige Erhebung

Wenn der niedrigſte Normalgehalt es Lehr

geſetzt würde , ſo würde dieß für das ganze Land

von ungefähr 72,000 fl . ausmachen . Es müßten

der erſten Klaſſe jede um 75 fl . und 985 Steller

um 25 fl. erhöht werden , wobei bei einzeln —

hältniſſen

1 *

ers auf 200 fl. feſt

eil Me raufwand

nämlich 766 Steller

n der zweiten Klaſſe

Ste der abzu

iehen iſt , was ſie über den Normalgehalt vermöge ihrer Dotationen3

beziehen . Einen Normalgehalt von 200 fl. für

b

an ihn gemacht werden , und bei de

iſt gewiß kein Gegenſtand unbeſchei

ng einmal als gerecht und bil

ſo dürſen wir an der Aufbringung der erfo

allzugroßen Anſtoß nehmen . Wenn man be

wendung der Kräfte unſeres Landes nur nie

en eines Volksſchullehrers , bei den großen Ar
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Ich kann dabei inde

ſen keiner andern Anſicht Ra 5 der größere Theil

r Summe auf die Staatskaſſe zu men ſei, und nur der

ringere den Gemeind uge k und zwar nur
d olck welche durch die Einführung 8 Schulgeſetzes von 1835

1Be iur ſehr wenig oder nicht belaſtet worder d, und überhaupt

rückſick emeindemitteln nur we für ihre Schulen b tra 1haben .

8 Ein Beitrag aus der Staatskaſſe trifft allerdings audk der die

Schu Gemeindebürge if dieſe W Un

gleichheit der 2 t für Unterhaltung der Schulen in den ver —

ſchiede 9 U lichen Wenn vir U ns

ß dur f ßen Summen aus der Staatskaſſe der gelehrt

nd ver U¹ dͤ ihrlich in progreſſivem Maße in Anſpruch nimmt , f

er rde vir es nicht unbillig finden , wenn auch endlich einmal ein

Schärflein f den Volksunterricht , das heißt für den Unterricht von

ut neun 3 ilen Derer , aus deren Beutel die Staatskaſſe gefüllt

vird bfallt

ion faſt Es läßt ſich gegen dieſen Vorſchlag außer dem Koſtenpunkte

allerdings auch noch einwenden , daß damit der ganze Geſichtspunkt ,

ns die welchen man bei der Klaſſifikation im Auge hatte , verrückt werde .

en Tod Nan wollte nämlich , davon ausgehend , daß die Verhältniſſe

jhrungs
zen Lande ziemlich dieſelben ſei uch ei

Mar 8 1 r

pflich ßere Arbei zr Schulgeld

wieder ihre angemeſſe Belohnu f zweite

fl. feſt Klaſſe die Regel für alle Schulſtellen werden Man wollte aber

1fu einerſeits für ſolche junge Lehrer , welche ungewöhnlich frühe eine

Stelle ſelbſtſtändige Stellung als Hauptlehrer erhalten , noch eine Klaſſe

Klaſſe mit geringerem Gehalte nnd für wohlverdiente und im Dienſte alt

ibzu gewordene Lehrer eine mit höherem Gehalte errichten . Dieſe

ationen ſind die erſte und dritte Klaſſe ; die vierte iſt für die Stadtlehrer ,

ud Ar eil das ganze Leben in Städten theuerer iſt , als auf dem Lande

welche 2 iſſe ſollte demnach die allgemeine R yn , die

fniſſen , Ubr Ausnahmen . Durch den obigen r· g würde nun

d aber dieſes Klaff tem in ſo fern geändert , als h die erſte Klaſſe

den iſt nz wegſt Lir glauben jedoch, d
rundſatz , jünger

krinen angehende icht ſogleich in den allgemeine Norm an

n Ver⸗ nommenen voll halt eintreter lſſe durch vi

immer Unterlehrerſtellen hinlänglich
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deren Klaſſe nicht bedürfe . Sollte man jedoch die bisherige Klaf

ſeneintheilung durchaus nicht fallen laſſen wollen , ſo glaubt Ihre

Kommiſſion , folgende Verbeſſerungsvorſchläge machen zu müſſen
a ) Die Gehalte der erſten und zweiten Klaſſe ſind

auf ein billiges Maß zu erhöhen . Ihre Kommiſſion will

keinen beſtimmten Antrag über die feſtzuſetzende Summe ſtellen ,

glaubt jedoch , daß der Gehalt in der erſten Klaſſe unter 175 fl

feſtgeſetzt werden ſolle . Sie glaubt um ſo mehr zu dieſem Antrage

berechtigt zu ſeyn , da ſchon der Kommiſſionsbericht über den Ent

wurf des neuen Schulgeſetzes eine ſolche Höherſtellung der Normal

gehalte der beiden erſten Klaſſen für nothwendig erachtet hat

b ) In F. 4 des Geſetzes über die Rechtsverhältniſſe der Schul

lehrer iſt folgende Stelle zu ſtreichen Wenn mehrere Orte zu
einer Schule gehören , ſo wird bei Beſtimmung der Klaſſe nur die

Bevölkerung desjenigen Ortes , in welchem die Schuleſich befindet

berückſichtigt , ſelbſt wenn die andern Orte zur nämlichen Gemeinde

gehören ſollten . “ Ueber dieſe Beſtimmung beklagen ſich mit Recht

faſt alle die eingekommenen Petitionen Ihr hat man es wohl auch

vorzugsweiſe zuzuſchreiben , daß 766 Schulſtellen in die erſte Klaſſe

gekommen ſind. Dadurch iſt aber der ganze Geſichtspunkt , von wel

chem die Klaſſeneintheilung ausgegangen iſt , verrückt ; denn nun

1

mehr enthält die erſte Klaſſe nicht bloß einige Ausnahmen von der

Regel , ſondern ſie kommt in der Anzahl der Stellen der zweiten

Klaſſe , welche die allgemeine Regel für die Norm der Gehalte

werden ſollte , faſt gleich . Jene Beſtimmung iſt aber auch dem

Grundſatze entgegen , auf welchen die Klaſſeneintheilung baſirt iſt

Man hat zwar für dieſe Klaſſeneintheilung nach der Seelenzahl des

Schulortes mit angeführt , daß die Lebensbedürfniſſe je nach der

Größe des Ortes im Werthe ſteigen und ſich vermehren . Allein

abgeſehen davon , daß dieſer Satz in ſeiner Allgemeinheit unrichtig
iſt , da in dieſer Beziehung vielmehr die Wohlhabenheit des Ortes

und der Gegend den eigentlichen Maßſtab gibt ; ſo liegt vielmehr

der eigentliche Grund für jene Klaſſeneintheilr
18

darin , daß man

vorausſetzte , daß , je größer die Anzahl der Bürger ſei , deſto mehr

müßten auch Mittel in der Gemeinde vorhanden ſeyn , um die Ge —

halte der Lehrer aufzubringen . Da jedoch die geſammte Schulge
meinde dieſe Mittel aufzubringen hat , ſo iſt überall kein Grund

vorhanden , nur die Seelenzahl des Ortes , in welchem ſich die

hule befindet , in Anrechnung zu bringen .
Nicht weniger beklagen ſich die Petenten über die Beſtimmung
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dieſes Paragrackhen , wornach ein Or , je nach der Größe der Le

bensbedürfniſſe , auch bei größerer Seelenzahl , in die nächſtfolgende
niedere Klaſſe geſetzt werden kann . Sehr viele Gemeinden haben

dieſe Beſtimmung zu ihrem Vortheil und zum Schaden der Schul —

ſtellen gebraucht , und man iſt von den Kreisregierungen , beſonders

in den Fällen , wo durch die Anſtellung eines weiteren Lehrers den

rwachſen iſt , nur allzuleichtGemeinden ohnehin eine neue Laſt e

darauf eingegangen . Wir glauben daher , daß bei der bevorſtehen —

den Reviſion des Schulgeſetzes zugleich auch eine Reviſion der Klaſ —

ſifikation der einzelnen Schulſtellen nothwendig ſei

c ) Zu den deutenden Nachtheile , welcher aus jener Klaſſifi

kationsart für die Schullehrer hervorgeht , kommt ein anderer für

die Schule Nach ihr ſind nun alle beſſeren Schulſtellen

großen Orten über 1500 Seelen . Die natürliche Folge davon

iſt, daß, wenn bei Beſetzung dieſer Stellen die Schulbehörde auf

das Dienſtalter der Competenten Rückſicht nehmen will , gerade die

ößten Schulen immer nur alte und lebensmüde Lehrer erhalten

was um ſo mehr der Fall ſeyn muß , da die Anzahl dieſer

Stellen überhaupt nur ſehr gering iſt. Sollte aber das Dienſtalter

der Competenten unberückſichtigt bleiben , ſo wäre dies eine um ſo

größere Unbilligkeit gegen die Lehrer , als ihnen dadurch auch noch
die geringe Hoffnung auf eine endliche Beförderung , welche ihnen

as Schulgeſetz läßt , vollends genommen wurde . Das einzige Mit —

erden ,

7 HRf N 7 27114 17 1 8tel, dieſe Nachtheile auf eine billige Weiſe auszugleichen , findet

Ihre Kommiſſion darin , daß in ſolchen Fällen die gerechten An

ſprüche älterer Competenten durch Perſonalzulagen befriedigt wer —

den , wenn ſie nicht ohne Nachtheil für die nachgeſuchte Stelle da —

hin verſetzt werden können . Eben ſo wäre es im Intereſſe der
Schulen wie der Lehrer wünſchenswerth , daß alte Lehrer , welche

wohl noch einer kleinen Schule vorſtehen können , aus großen Orten

an ſolche verſetzt werden könnten . Auch in dieſen Fällen müßte der
Verluſt an Gehalt bei der Verſetzung auf eine Stelle einer niedern
Klaſſe durch eine Perſonalzulage erſetzt werden . Dabei iſt aber der
8 des Gef vom 28 . Auguſt 1835 dahin zu ändern , daß in
di er Berechnung des Penſionsgehaltes die Perſo

Uzulac als Aequivalent für einen bereits bezogenen höheren
Gehalt , mit eingerechnet werde . Die Billigkeit und ſelbſt die Dring
lichkeit di ng wird r beſonders einleuchtend , wenn
man erwagt , d 1 E führur des S hulgeſetzes viele altere
Lehrer für

I s vorigen tes nach



§. 86 des Geſetzes geblieben ſind , auch wenn der Gehalt ihrer

Stelle verringert wurde , was aber jetzt durch Todesfälle und Ver

ſetzungen nach und nach aufhört . Deßwegen wird auch die V

ſchlin merung der Lage der S chullehrer erſt jetzt allmäh ig fühlbar

In Erwägung der Dringlichkeit dieſer Forderung Erwägung des

Intereſſes der Schulen nicht weniger , als des der Lehrer , derer

Lage immer hundertſtimmig kla nie berückſichtigt wird

Erwägung , daß es endlich einmal Zeit ſei, etwas mehr für die L

rer zu thun , als ſie

ſen , von welchen Keiner ſatt wird , in Erwägung endlich , daß auch

auf dieſem Landtag wieder nichts geſck n iſt und nichts mehr

Anderes , als eben gerade dieß , geſchehen kann , hält es Ihre Kom

r nur mit hochklingen

miſſion für Pflicht , einen Antrag an die hohe Kammer zu ſtellen

daß dieſelbe durch ihre Budgetkommiſſion mit der hohen Regierung

ſich darüber zu vereinbaren ſuche , daß eine den Bedürfniſſ

meſſene Poſition für den Perſonalzulagefond noch für die laufende

Budgetperiode in das nachträgliche Budget aufgenommen werde

Von den übrigen , die ökonomiſchen Verhältniſſe der Petenten

betreffenden Wünſchen , ſagt der Bericht folgendes

Faſt Alle beklagen ſich über di chi

liche Feſtſetzung des Schule 8 14 Heſetz ber die
N 1 1 — 1 11 * 7 * * J 7 ＋Rechtsverhältniſſe der Schullehrer ſetzt di Yrenzen von 30 kr. bis

tädten bis auf 4 fl. feſt . Durch die verſchiedene Feſt

chulgeldes iſt nun manche Schulſtelle einer hi

2 fl . und in

ſetzung des S

Klaſſe geringer , als die einer niedrigeren , und die Klaſſeneinthei

lung iſt in dieſem Falle ganz illuſoriſch . Beſonders auffallend iſt

aber , daß in vielen Orten , in welchen die Gemeinde ſich für die

Bezahlung eines höheren Schulgeldes ausgeſprochen hatte , dieſes

von den Kreisregierungen auf das Minimum herabgeſetzt word

iſt. In einer Petition aus dem Bezirk Kenzingen wird eine Reihe

von Schulſtellen namhaft gemacht , bei denen die Gemeinden bei

der Regulirung der Lehrergehalte ſelbſt den frühern Betrag des

Schulgeldes wieder bean t hatten , nämlich in einigen Gemein

den 40 kr. in andern 1 fl fl. 4 kr. und 1 fl. 28 kr.; in allen

dieſen Fällen ſe es die Kreisregierur uf 30 kr. herab

Ihre Kommiſſion hält es für ang R rung

hierauf aufmerkſam zu machen , damit iannten
8 Ob ˖Geſetzes bei eintretender Erledi

ſchulbehörde eine neue Beſtimmung veranlaſſe .

In einigen Petitionen iſt der Wunſch ausgedrückt , daß das
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dieſes

501Ore

Reih

Kopfzahl der ſchulpflichti

n Kinder , ſonder uf die S pitalien umgelegt und erhober

rde. Es werden dafür allerd berückſichtigenswerthe Gründ

führt , und es wird gemefſ ſeyn, dieſen Gegenſtand bei

der Reviſion des Schulgeſetzes in Ern zu ziehen .

Verſchied zum Theil ganz entgegen Wünſche werden

Beziehung auf den §. 43 geäußert , nach welchem das auf den

Schulgeld entweder zum Vortl inzelner

1 inz ſche Zeit

dern Schulbedürfniſſen ver

wendet werd Mit Ausnahme der letzten Beſtimmung hält

Ihre Ke n Paragraphen für durchaus zweckmäßig , in

den rch ein Mittel g en wird , Hauptlehrern oder Unter

nach längerer Dienſtzeit eine verdiente Aufbeſſerung ihres

zu laſſen . Zu Schulbedürfniſſen ſoll jedoch nach

Ihrer Kommiſſion das Schulgeld nie verwendet werden

In mehreren Petitionen wird der Gehalt der Unterlehrer als

wohl Niemand beſtreiten wird , wenn

nan bedenkt , daß der Unterlehrer mit 14 kr. täglich Koſt , Woh

nung , Wäſche , Licht , Holz und Kleidung beſtreiten ſoll . Wenn nun

aber auch die Bitte um Beſſerſtellung derſelben als ſehr gegründet
ſcheint , ſo iſt doch zunächſt die Beſſerſtellung der Hauptlehrer ,

Familienväter ſind, das dringendſte Bedürfnif

le en in den Schul

iuſern für ei ngemeff fi Wohnung für die Unterlehrer

ſorgt werde. Ueber die Nothwendigkeit , eil Summe auszuſetzen ,

um Hülfslehrer , welche an den Hülfs - und Penſionsfond keinen

Anſpruch haben , in Krankheiten zu unterſtützen und ihnen bei Ver

ſetzungen die Reiſekoſten zu vergüten , wurde von dem ?

im Laufe dieſes Landtages ein Antrag geſtellt , auf welchen ſich

derſelbe hier zurückbezieh

Berichterſtatter
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4Viele Klagen werden geführt über die Beſtimmungen des 8. 50

nach welchen ein Hauptlehrer erſt nach Umlauf ſeines vierzigſten
*

edarf, um das zendſte Bedürfneß zu befriedigen 8 esnt

rgends in dem Budget vorkommt , als hier, woes ſick die Schulleh
handelt. Dieſer Penſions - und Hü ſoll die Mitte

9

hrer, welche durch Alter oder irger andert R ſe

enſtunfähig geworden ſtr Ruheſt erſetz u
b

er

her eine Hülf
7 F F ne N

9 I

Uung erh vahre *

de, weil der lleick ſt

ch den iſt ſt
7

ſc

ö
n

Lokal ind Diſtrikts
Schulſtellen —

ſetz hierüber iſt eines der lligſten , die es gebeu kann . Wenn in einer
Gemeinde nach dem Schulgeſetze Lehrſtelle errich werder

mußte, und dieſe Stelle durch eir ku 3 tzt wo
ieſer aber an eine andere Stelle verſetz 6 rt thwendiger
ſt, ſo muß dieſe Gemeinde den B r Be ing

n
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ine 0 Unbilligkeit kann aber nu rte Zuſchuf
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Dienſtjahres , von ſeiner erſten Anſtellung als Hauptlehrer an ge
zigſten rechnet , mit dem ganzen Gehalte , jedoch mit Ausſchluß einer Per

ſonalzulage , des Anſchlages der Wohnung , des Schulgeldes und
r woh der Nebenbezüge als Ruhegehalt penſionirt werden kann . Der ſehr

gering dotirte Penſionsfond geſtattet nicht , ſelbſt die für die Ver
80

ſehung der Schulen nothwendigen Penſionirungen vorzunehmen

4 und welche Nachtheile daraus für das Schulweſen überhaupt , ins —

beſondere für einzelne Schulen erwachſen , iſt von dem Berichter —

ſtatter ſchon auseinandergeſetzt worden 2) . Den jüngern Lehrern

aber geht daraus ein doppelter Nachtheil zu ; einmal müſſen ſie
1

ſehr lange als Hülfs - und Unterlehrer dienen , und ſodann gelangen
ſie eben da ſo ſpäter zum Anſpruch an eine volle Penſion

Hül weil die 2 erſt von der Anſtellung als Hauptlehrer ge
ff einer rechnet werden . Dieſes Verhältniß hat viel Nachtheiliges , beſonͤders

auch ein übermäßiges Drängen der Unterlehrer auf eine Haupt

hrerſtelle . Außerdem aber liegt immerhin eine Unbilligkeit für die

Lehrer in dieſen Beſtimmungen , welche mit Unrecht aus den Be —

ielleich gen des Dienerediktes hergenommen ſind . Die Schullehrer
den iſt ſind keine Staatsdiener , man hat ſie nie dafür gelten laſſen ; ſo
em dem

ſollte man nun auch nicht in dieſem Punkte , in dem es ihnen zum
Nachtheil gereicht , die Verhältniſſe der Staatsdiener auf ſie an —

iſtr kis wenden wollen . Ein voller Ruhegehalt ſollte billiger Weiſe dann

6 Ge n eine Verſehung des Dienſtes nach dem

E 0 4 F

en aber bei einer Schul t˖ das enzigſte Lebensjahr

55 inausgeſchoben werd Der Wunſch der Petenten , daß der termi —

15 nus a quo von der Rezeption unter die Kandidaten , oder doch

uſchüf Dieſelben e e ekoſten Nichts , weil ga
iſſe bil keine Mittel dazu vorhanden ſind, eben ſo wenig eine Unterſtützung in Kre

fällen , und ſie find in dieſen len oft dem größten Elend Preie 8
Hülfslehrer hat, wie ein Unterlehrer , außer Wohnung und Koſt 45 fl
Gehalt . Wird er einigemal im Jahr an entfernte Orte verſetzt , ſo kann er

ganzen Geh lt verreiſen . Man hat geſagt, ein Angeſtellter ſolle ſich
ch ſeiner Decke ſtrecken ; aber wenn er nun gar keine Decke mehr hatit

d er dann machen ? Ich trage darauf an aß eine dem wahr
ch chen Bedürfniſſe angemeſſene Summe zur Un

t er ſt ütz u für kranke Hülfslehrer nd zur Deckun
ihrer Reiſekoſten bei Verſetzungen in das Budget auf

· genomme erde . Auch hier wird aber aus obigen Grün
mmiſſion nöthig ſeyr
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von dem dritten Jahre

Unterlehrer an gerechnet wer ch Fhrer

berückſichtigenswerth . Daß bei Berechnung der Penſion

ld in Abrechnung bracht wi t Ihrer Kom

miſſi aus der wohl richtigen Anſticht z yn

daß daſſelbe eine mehr zufällige Belohnt d ſönlichen Dienſt

leiſtung ſei. Anders verhält es ſich mit dem Abzug des Anſchlages

der Wohnung . Dieſe iſt dem Lehrer nicht als etn liges

ſondern als fixer Gehalt zugerechnet , auf welche rei be

ſtimmten und geſetzlichen Anſpruch hat . Mit Recht ˖

die Petenten , daß dieſe Beſtimmung dahin abgeändert d5

bei der Berechnung der Penſion der Anſchlag der W g

eingerechnet werde . Daſſell Feſtſetzung der

Ruhegehalte der Staatsdiener , undes erſcheint ſehr auffallend

daß man bei Feſtſet de 8 für n
R

halt die Verhältniſſe der zum Nachtheile für die

Lehrer als maßgebend herbeizog , und alsdann in dem nämlichen

der 83
Paragraphen , wo es ihnen zum Vortheil gereicht hätte , wieder

In dem Bisberi Kom
d

1 ＋ 11 190 1U 1 ¹ 1

ſoldungsverhältniſſe der Sch hrer beziehen , zuſammenzufaſſen und

zu würdigen geſucht , und ſtellt Ihnen folgende Anträge

I. Die vorliegenden Petitionen mit dieſem Berichte an Großh

Staatsminiſterium zu überweiſen zur geeigneten Berückſichtigung

für eine wo möglich dem nächſten Landt vorz nde Re

des Geſetzes über die Rechtsverhältniſſe der Volksſchullehrer von

28. Auguſt 1835 , wobei die Kammer ihre Anſicht über die am

meiſten zu berückſichtigenden Wünſche der Petenten dahin ausſpricht

daß eine Beſſerſtellung der Volksſchullehrer erſter und zweiter

Klaſſe als nothwendig erachtet werde , und
f

eine doppelte Weiſe

ausführbar erſcheine , entweder dadurch , daß die beiden erſten Kla aſſen

in eine vereinigt , und der Normalgehalt derſelben auf 200 ſl. er

höht werde , oder daß die bisherige Klaſſeneintheilung beibehal

der Normalgehalt der beiden erſten Klaſſen angemeſſen erhöht

Klaſſifikation ſelbſt aber einer Reviſion unterworfen und der §. 4des

Geſetzes dahin abgeändert werde , daß bei Beſtimmung der Klaſſe

die Seelenzahl der ganzen Schulgemeinde in Anrechnung komme ;

b ) daß eine neue und billige Regulirung des Betrages und

der Erhebung des Schulgeldes in Erwägung gezogen werde , ins —

meꝛ

mir

tret

ane :

deu .
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06 aber der §. 43 dahin abzuändern ſei, daß das auf den

Unterlehrer fallende Schulgeld nur für Aufbeſſerung der Lehrergehalte

icht aber für ſonſtige Schulzwecke verwendet werden dürfe ;

c) daß bei der Berechnung der Penſionen der Werth der freien

Wohnung des Lehrers als firer Beſold theil mit eingerechnet

der Zeitpunkt von welchem an die Dienſtjahre anzurechnen

if Neue in C igung gezogen werd

II. Da jedoch durch die obigen Anträge den Bedürfniſſen für den

n kann , ſo ſpricht die Kam
U Rotitignen In das * f —

mer bei Ueberwei teſer P tonen an das Yrof taats

miniſterium de 8 h aus, daß, bis jene Gehaltserhöhungen ein

treten köl inſtweilen durch Alterszulagen an ſolche Lehrer

veiten Klaſſe , welche vermöge ihres Dienſtalters und

die nächſten Anſprüche auf Beförderung haben

edürfniß abgeholfen , und zu dem Ende , wo mög⸗
lich ie Summe von jährlichen 10,000 fl. in das laufende

Budget als vorübergehende Poſition aufgenommen werde )

Die Verfaſſung und die zweite Kammer von 1842 ,

Karl Mathy

Das unterſcheidende Me der konſtitutionellen Monarchie

von der unbeſchränkten beſteht darin , daß Volksrechte ausdrücklich

anerkannt und von einer Volksvertretung ausgeübt werden . Die

deutſchen Stämme waren nie rechtlos , der Staatsgewalt gegenüber

2 ſt Be

cͤl dieſe
en Er
aß vor

8 chti gu Gebrauch gemacht werde Hie emerken wir
Kommiſſionsberichte des A B iber das Schulgeſetz

( 1835 er Erhöhung der N mit Rückſicht auf der
nomme rde, daf m Finanzseeſetze jen ein

iten Lehrerr hu ſtän
igen
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